
 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e. V. 

Spielordnung des Tischtennis-Kreises Siegen  
 
§ 1  Verbindlichkeit der Wettspielordnung 

Die Spielordnung des TT-Kreises Siegen beinhaltet kreisinterne Vereinbarungen. Die 
Verbindlichkeit der Wettspielordnung des DTTB sowie der zusätzlichen Festlegungen des 
WTTV bleibt davon unberührt. 
 

§ 2 Meisterschaftsspiele 
(1) Die Meisterschaftsspiele werden in den von der Kreisversammlung beschlossenen 

Leistungsklassen ausgetragen. Änderungen über die Anzahl der Staffeln in der Kreisliga und 
der 1. Kreisklasse können von der Kreisversammlung mit „einfacher Stimmenmehrheit“ 
beschlossen werden. Über die Anzahl der Staffeln der übrigen Klassen auf Kreisebene 
entscheidet der Sportausschuss. 

 
(2) Die Einteilung der Staffeln auf Kreisebene wird vom Sportausschuss unter Beachtung 

regionaler Gesichtspunkte vorgenommen. 
 
(3) Die Auf - und Abstiegsregelung, der Rahmenterminplan und „Zusätzliche Anordnungen für 

den Spielverkehr“ (Ergebnismeldung, …) müssen den Mitgliedern des TT - Kreises vor Beginn 
der Meisterschaftsspiele bekannt gegeben werden. 

 
§ 3  Spieltage 
(1) Die Spielwoche beginnt am Montag und endet am darauf folgenden Sonntag. 
 
(2) Jede Mannschaft ist berechtigt, einen beliebigen Wochentag als Spieltag zu wählen. 
 
(3) Eine Verlegung von Spielterminen (auch der vereinbarten Anfangszeiten) ist grundsätzlich nur 

unter Beachtung von Ziffer G4.2 der Wettspielordnung des DTTB (mit zusätzlichen 
Anordnungen des WTTV) zulässig.   

 
§ 4 Anfangszeiten 
 Folgende Anfangszeiten sind verbindlich (in begründeten Fällen kann der Sportausschuss vor 

der Saison Ausnahmen genehmigen). 
 
(1) Nachwuchs: Montag bis Freitag 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr; Samstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr;  
 Sonntag 10.00 Uhr. 
 
(2) Damen/Herren: Montag bis Freitag 19.30 bis 20.15 Uhr; Samstag 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr; 
 Sonntag 10.00 Uhr. 
 
§ 5 Pokalspiele 
(1) Innerhalb des TT-Kreises Siegen werden in jeder Spielzeit Kreispokalsieger der Damen, 

Herren, Mädchen, Jungen, Schülerinnen und Schüler - getrennt nach Leistungsklassen - 
ermittelt. Die ab Bezirksklasse aufwärts spielenden Damen - und Herrenmannschaften ermitteln 
den Pokalsieger der A - Klasse.  

 
(2) Alle Kreispokalsieger erhalten einen Pokal sowie eine Urkunde, die Zweitplatzierten eine 

Urkunde. 
 
(3) Die Auslosung der Kreispokalspiele wird vom Sportausschuss vorgenommen; dabei müssen 

mindestens drei Personen anwesend sein. 


